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Nach § 271 a Absatz 1 Satz 1 Bürgerli
ches Gesetzbuch (BGB) ist eine Ver
einbarung, nach der ein Gläubi ger die 
Erfüllung einer Entgeltforderung erst 
nach mehr als 60 Tagen nach Emp
fang der Gegenleistung verlangen 
kann, nur wirksam, wenn sie aus
drücklich getroffen und im Hinblick 
auf die Belange des Gläubigers nicht 
grob unbillig ist. 

Geht dem Schuldner nach Emp
fang der Gegenleis tung eine Rechnung 
oder eine gleichwertige Zahlungs
aufstellung zu, tritt der Zeitpunkt  
des Zugangs dieser Rechnung oder 
Zahlungsaufstellung an die Stelle des 
in Satz 1 genannten Zeitpunktes des 
Empfangs der Ge genleistung (§ 271a 
Absatz 1 Satz 2 BGB).

Vereinbarungen über  
Fristen

Der Zeitpunkt des Zugangs der 
Rechnung oder Zahlungsaufstellung 
fällt auf den Zeitpunkt des Empfangs 
der Gegen leistung. Das wird zunächst 
bis zum Beweis eines an deren Zeit
punkts vermutet. Hat der Gläubiger 

einen späteren Zeitpunkt benannt, so 
tritt dieser an die Stelle des Zeitpunkts 
des Empfangs der Gegenleistung 
(§ 271 a Absatz 1 Satz 3 BGB).

Zahlungsfristen von mehr als 60 
Tagen müssen ausdrücklich verein
bart sein, und sie dürfen für den 
Gläubiger nicht grob un billig sein. 
Letzteres bedeutet eine Abweichung 
von dem in der Richtlinie 2011/7/EU 
verwendeten Begriff „grob nachteilig“, 
der dem deutschen Recht fremd sein 
soll, so die Be gründung des Gesetzge
bers (BTDrs.1) 18/1309, Seite 14). Es 
solle insoweit sowohl auf das Gläubi
ger als auch Schuldnerinteresse an
kommen, und zwar als „objektivem 
Grund“ (BTDrs. 18/1309, Seite 14). 
Was nun „grob unbillig“ sein soll, 
führt der Gesetz geber nicht aus, son
dern verweist auf die in Artikel 7 Ab
satz 1 S. 1 Buch stabe a bis c der Richt
linie 2011/7/EU genannten Kriterien 
(BTDrs. 18/1309, Seite 14). Dort wie
derum heißt es wie folgt:

 „Bei der Entscheidung darüber, ob 
eine Vertragsklausel oder eine Pra
xis im Sinne von Unterabsatz 1 
grob nachteilig für den Gläubiger 
ist, werden alle Umstände des Falls 
geprüft, einschließlich folgender 
Aspekte:

 a) jede grobe Abweichung von der 
guten Handelspraxis, die gegen 
den Grundsatz des guten Glau
bens und der Redlichkeit verstößt;

 b) die Art der Ware oder der 
Dienstleistung und

 c) ob der Schuldner einen objekti
ven Grund für die Abweichung 
vom gesetz lichen Zinssatz bei Zah
lungsverzug oder der in Artikel 3 
Absatz 5, Artikel 4 Absatz 3 Buch
stabe a, Artikel 4 Absatz 4 und Arti
kel 4 Absatz 6 ge nannten Zahlungs
frist oder von dem Pauschbetrag 
gemäß Artikel 6 Absatz 1 hat.“

Auch in den Erwägungsgründen 
in dieser Richtlinie findet man in (13) 
nur Ansatzpunkte. Dort heißt es:

 „Daher sollte festgelegt werden, 
dass die vertraglich vereinbarten 
Zah lungsfristen zwischen Unter
nehmen grundsätzlich auf 60 Ka
lendertage beschränkt sind. Je
doch können Unternehmen unter  
Umständen län gere Zahlungsfris
ten benötigen, beispielsweise wenn 
sie ihren Kunden Handels kredite 
gewähren möchten. Die Vertrags
parteien sollten daher weiterhin 
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2) Vgl. hierzu zum Beispiel FreisJanik/Stumpf, 
FLF 2013, 53, 55 f.; Graf von Westphalen, ZRP 
2013, 5; Oelsner, NJW 2013, 2469. 

3) Vgl. aber FreisJanik/Stumpf, FLF 2013, 53, 56, 
die auf einen wirtschaftlichen (materiellen 
oder immateriellen) Ausgleich abstellen und 
ausführen, dass die Vereinbarung nicht ledig
lich auf der stärkeren Verhandlungsposition 
des Schuldners oder allgemein zwischen den 
Vertragsparteien bestehenden Handlungs
praktiken basieren soll.

4) Vgl. Dreher, in: Immenga/Mestmäcker, Wett
bewerbsrecht: GWB, 4. Aufl., 2007, § 98 GWB 
Rz. 144; Dörr, in: Dreher/Motzke, Beck’scher 
Vergaberechtskommentar, 2. Auflage 2013, 
§ 98 GWB Rz. 103; jeweils m. w. N. 

5) Vgl. Dreher, a. a. O. 

Zahlungsfristen von mehr als 60 
Kalendertagen ausdrücklich ver ein
ba ren können, wenn dies für den 
Gläubiger nicht grob nachteilig ist.“

Außer rudimentären Äußerungen 
wird es in der Praxis auf eine Konkre
ti sierung durch die Rechtsprechung 
hinauslaufen, die allerdings für alle 
Rechtsanwender mit jedenfalls an
fänglichen Anwendungsproblemen 
ver bunden sein dürfte.2) Für die Fi
nanzierungspraxis muss aber gerade 
auf den Hinweis in (13) der Erwä
gungsgründe abgestellt werden: Wenn 
der europäische Gesetzgeber bereits 
bei Handelskrediten Ausnahmen ex
plizit anerkennen möchte, muss dies 
erst recht für Kredite im Übrigen (wie 
auch sonstige Finanzierungen) gelten. 

Denn Zahlungsfristen bei jed
weder Fi nanzierung – ob Darlehen, 
Factoring, Leasing oder Sonstiges – 
hängen stets maßgeblich mit den je
weiligen Konditionen, Kundenwün
schen und Risikoeinpreisungen 
zusammen. Zudem sind bei Finanzie
rungen teils auch abweichende Zah
lungsfristen systemimmanent, so etwa 
beim Facto ring. All dies richtet sich je
weils nach dem Parteiwillen, wovon 
der euro päische Gesetzgeber zutref
fend ausgeht. Auch nur dieser kann 
dann je weils Bezugsgröße für und 
somit gleichsam der objektive Grund 
sein. Würde man diesen beispiels
weise durch einen Drittvergleich oder 
die Sicht eines objektiven Außenste
henden beurteilen wollen, wäre dies 
ein Eingriff in die Privatauto nomie. 

Allenfalls in krassen Ausnahmefäl
len, wie sittenwidrige Ausnutzung von 

Marktmacht, kann eine abweichende 
Beurteilung in Betracht kommen, was 
man nach diesseitiger Auffassung aber 
auch bereits früher über § 826 BGB 
lösen konnte.3) Und last but not least: 
Bei Finanzierungen pflegen die Fi
nanzierer die Gläubiger zu sein. Und 
wenn sich diese auf entsprechende 
Zahlungsfristen einlassen, sind sie 
grundsätzlich auch nicht schutz
würdig. Daher dürfte der praktische 
Anwendungsbereich im Hinblick auf 
Finanzierer sehr eingeschränkt sein.

Dessen ungeachtet bedarf es im 
Hinblick auf das Erfordernis einer 
ausdrücklichen Vereinbarung bei 
Zahlungsfristen von mehr als 60 
Tagen regelmäßig einer Überarbei
tung von Musterverträgen. Dabei 
sollte grundsätzlich auch die Begrün
dung für die Abweichung in die Ver
einbarung aufgenommen werden, 
nicht zuletzt im Vorgriff auf Transpa
renz und auf eine etwaige gerichtliche 
Beurteilung.

Zudem kann sich hieraus im 
 Einzelfall mittelbarer Änderungsbe
darf ergeben, soweit von einer Finan
zierung entsprechende Aufträge er
fasst sind. Dies kann beispielsweise 
bei einer Auftragsvorfinanzierung der 
Fall sein oder beim ReverseFactoring, 
bei dem dann im FactoringVertrag 
die Anforderungen an die Allge
meinen Geschäftsbedingungen (AGB) 
des FactoringKunden nicht nur bei 
diesem zu modifizieren wären, son
dern auch im ReverseFactoringVer
trag selbst.

Öffentliche Auftraggeber

Öffentliche Auftraggeber (§ 98 Nr. 
1–3 GWB) können Zahlungsfristen 
von mehr als 30 Tagen nur wirksam 
vereinbaren, wenn hierfür ein sach
licher Grund besteht (§ 271 a Absatz 2 
Nr. 1 BGB) und Zahlungsfristen von 
mehr als 60 Tagen nicht mehr verein
baren (§ 271 a Absatz 2 Nr. 2 BGB). 

Unmittelbar dürften Finanzierer 
nur in Ausnahmefällen betroffen sein. 
Nicht zuletzt scheint es bei öffentlich

rechtlichen Kreditinstituten wie Lan
desbanken und Sparkassen nunmehr 
jedenfalls in der Literatur herrschende 
Auffassung zu sein, dass diese hierun
ter nicht fallen.4) Den Hintergrund 
bildet der Wegfall der Gewährträger
haftung und Anstaltslast. Anders 
dürfte dies bei Förderbanken zu beur
teilen sein.5)

Hinsichtlich eines etwaigen mit
telbaren Handlungsbedarfs gelten die 
obigen Ausführungen entsprechend. 
Vertragliche Fristen zu Überprüfung/
Abnahme von mehr als 30 Tagen nach 
Empfang der Gegenleistung müssen 
ausdrücklich vereinbart sein und dür
fen für den Gläubiger nicht grob un
billig sein, wenn die Fälligkeit der 
Entgeltforderung die Überprüfung/
Abnahme voraussetzt (§ 271 a Absatz 
3 BGB). Soweit Verstöße gegen das 
Vorstehende vorliegen, bleibt der Ver
trag im Üb rigen wirksam (§ 271 a Ab
satz 4 BGB). Zudem gilt das Vorste
hende nicht für 

 die Vereinbarung von Abschlags
zahlungen und sonstigen Raten
zahlun gen sowie

 ein Schuldverhältnis, aus dem ein 
Verbraucher die Erfüllung der 
Ent gelt forderung schuldet (§ 271 a 
Absatz 5 BGB). 

Mithin sind zum einen Abschlags 
und sonstige Ratenzahlungen nicht 
umfasst, was insbesondere für die 
 Finanzierungspraxis von Bedeutung 
sein kann, sodass sich viele etwaige 
Auslegungsfragen bei der Auslegung 
von „grob unbillig“ bereits aus diesem 
Grunde nicht stellen werden. 

Zum anderen gilt dies nicht für 
Verträge mit Verbrauchern. Mithin 
stellen sich die Probleme – wenn 
überhaupt – im B2B und nicht im 
B2CGeschäft. Bezogen auf das Facto
ring überwiegt der Anteil des B2B
Geschäfts nahezu gänzlich.

Verzugszinsen 

Der gesetzliche Verzugszins bei 
Handelsgeschäften beträgt gemäß 
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§ 288 Absatz 2 BGB künftig neun Pro
zentpunkte über dem Basiszinssatz 
und nicht mehr wie bisher acht Pro
zentpunkte. Zudem sieht § 288 Absatz 
5 BGB neuer Fassung die Einführung 
einer Ver zugspauschale von 40,00 
Euro vor, wenn es sich beim Schuld
ner nicht um einen Verbraucher han
delt.

Da diese Regelung gegenüber Ver
brauchern nicht gilt, gelten inso 
weit die allgemeinen Regelungen zu 
Mahnkosten und Kostenpauschalen, 
die sich in der Praxis aber mitunter als 
problematisch darstellen.6) 

Verzugsschaden

Dies trifft im Übrigen auch auf 
weitergehende Verzugsschäden ge
genüber Unternehmen zu. Zwar 
könnte man die Regelung als abschlie
ßend ansehen wollen. Betrachtet man 
allerdings, dass gemäß § 288 Absatz 5 
Satz 3 BGB die Pauschale nach Satz 1 
auf einen geschuldeten Schadenser
satz angerechnet werden muss, soweit 
der Schaden in Kosten der Rechts
verfolgung begründet liegt, dürfte 
dies auf der Hand liegen. Auf die si
chere Seite begibt man sich als Finan
zierer freilich, wenn man einheitlich 
auf Pauschalen von 40,00 Euro ab
stellt und somit – von Unsicherheiten 
bei einzelnen Ge richten einmal abge
sehen – auch Zeit durch Diskussionen 
mit Kunden spart. 

Nach § 288 Absatz 6 Satz 1 BGB  
ist eine im Voraus getroffene Verein
barung, die den Anspruch des Gläubi
gers einer Entgeltforderung auf Ver
zugszinsen ausschließt, unwirksam. 
Gleiches gilt gemäß Satz 2 bei einer 
Vereinbarung, die diesen Anspruch 
beschränkt oder den Anspruch des 
Gläubigers einer Entgeltforderung auf 
die Pauschale nach Absatz 5 oder auf 
Ersatz des Schadens, der in Kosten  
der Rechtsverfolgung begründet liegt, 

aus schließt oder beschränkt, wenn sie 
im Hinblick auf die Belange des Gläu
bigers grob unbillig ist. 

Eine Vereinbarung über den Aus
schluss der Pauschale nach Absatz 5 
oder des Ersatzes des Schadens, der 
sich aus Kosten der Rechtsverfolgung 
begründet, ist im Zweifelsfalle als un
billig anzusehen. Die Sätze 1 bis 3 des 
§ 288 Absatz 6 BGB sind nicht anzu
wenden, wenn sich der Anspruch 
gegen ei nen Verbraucher richtet. 

Zahlungsfristen

Bermerkenswerterweise hat der 
deutsche Gesetzgeber über die EU
Zahlungs verzugs richt linie hinaus eine 
weitere Regelung zu Zahlungsfristen 
aufgenommen. Unter AGBGesichts
punkten ist gemäß § 308 Nr. 1 a BGB 
eine Bestimmung, durch die sich der 
Verwender eine unangemessen lange 
Zeit für die Erfüllung einer Entgelt

forderung des Vertragspartners vor
behält, unwirksam. Handelt es sich 
beim Ver wender nicht um einen Ver
braucher, so ist im Zweifel anzuneh
men, dass eine Zeit von mehr als 30 
Tagen nach Empfang der Gegen
leistung unangemessen lang ist (oder 
auch, wenn dem Schuld ner nach 
Empfang der Gegenleistung eine 
Rechnung oder gleichwertige Zah
lungsaufstellung zugeht von mehr als 
30 Tagen nach Zugang dieser Rech
nung oder Zahlungsaufstellung).

Betrachtet man die Gesetzge
bungsmaterialien, insbesondere die 
Stellungnahme des Bundesrates und 
die Gegenäußerung der Bundesregie
rung (BTDrs. 18/1576) so fällt auf: 

 Der Bundestag hat trotz Bitte des 
Bundesrats branchenspezifische 
Ausnahmen ausdrücklich abge
lehnt. Er hat als gesetzliches Leit
bild für die 30 Tage auf die identi
sche Frist in § 286 BGB abgestellt. 

6) Vgl. nur Münchener Kommentar zum BGB/
Ernst, 6. Auflage, 2012, § 286 Rz. 156 m.w.N.; 
Oelsner, NJW 2013, 2469, 2471; Oelsner, 
KommJur 2013, 241, 246; Oelsner, EuZW 
2011, 940, 942.
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Besonderheiten sollen über die 
Zweifelsregelung abgedeckt wer
den. Liegen besondere Gründe für 
die Angemessenheit einer länge
ren Frist vor, kann der Verwender 
diese auch in der Klausel vorsehen.

Das Vorstehende kann im Hin
blick auf die bewusst von den Parteien 
gewollte – und auch eingepreiste – 
Konditionierung bei Finanzierungen 
problematisch sein. Denn von der 
30TageFrist sollte nur im Zweifel 
abgewichen werden. Zwar stellt dies 
beim Factoring regelmäßig kein Prob
lem dar, da der FactoringKunde vom 
Factor grundsätzlich „schnelle Liqui
dität“ erhält und die 30TageFrist 
dann obsolet ist. Bei „gestreckten“ Fi
nanzierungen wie Fälligkeitsfactoring 
kann dies indes zu Diskussi onen füh
ren, jedoch zu Unrecht. Denn in der
artigen Fällen liegt kein Zweifelsfall 
vor. Insoweit sollte die Begründung 
aber vorsorglich im Vertrag angelegt 
sein. 

Ferner kann sich für Factoring
Unternehmen gegebenenfalls ein  
mittelbares Thema ergeben. Zwar 
wird Factoring von FactoringKun
den häufig dazu genutzt, ihren Debi
toren längere Zahlungsziele einzuräu
men. In diesem Fall aber gilt der 
FactoringKunde als Verwender der 
AGB, womit sich das Problem nicht 
stellt. Problematisch können aber 
AGB des Debitors mit längeren Zah
lungszielen sein. 

Gleiches gilt beispielsweise bei Re
finanzierungen von Verbundgruppen 
durch Factoring, bei denen teils der 
FactoringVertrag eine Verpflichtung 
des FactoringKunden vorsieht, die 
besagt: Der FactoringKunde hat im 
Vertrag mit dem Debitor eine von 
§ 308 Nr. 1 a BGB (negativ) abwei
chende Zahlungsfrist vorzusehen. In 
diesen Fällen sollte im Hinblick auf 
die „Zweifelsregelung“ eine Über
prüfung des FactoringVertrages und 
gegebenenfalls Änderung erfolgen. 

Zudem sollte jedenfalls bei „Prob
lemfällen“ vorsorglich ein Hinweis 
des Factors an seine FactoringKun

den auf die (neue) Rechtslage erfol
gen, zum Beispiel als (allgemeines) 
Informationsrundschreiben. Auch 
wenn der FactoringKunde als Ver
wender für die in seinem Verantwor
tungskreis stehenden eigenen AGB 
eigenverantwortlich einzustehen hat 
(Grundsatz der Privatautonomie), 
kann dies helfen, etwaige Diskus
sionen über nicht bestehende Hin
weis oder gar Prüfungspflichten des 
Factors gegenüber seinem Factoring
Kunden zu vermeiden.

Überprüfung- und  
Abnahmefrist

Ferner ist nach § 308 Nr. 1 b BGB 
eine Bestimmung unwirksam, durch 
die sich der Verwender vorbehält, eine 
Entgeltforderung des Vertragspart
ners erst nach unangemessen langer 
Zeit für die Überprüfung oder Ab
nahme der Gegenleis tung zu erfüllen; 
handelt es sich beim Verwender nicht 
um einen Verbraucher, gilt im Zweifel: 
Eine Zeit von mehr als 15 Tagen nach 
Empfang der Gegenleistung ist unan
gemessen lang. 

Derartige Regelungen können 
wiederum beispielsweise im Bereich 
Factoring relevant werden, nämlich 
bei der Prüfung der Ankaufsfähigkeit 
einer Forderung. Auch wenn regelmä
ßig der große Vorteil des Factorings 
aus „schneller Liquidität“ besteht, 
kann sich dieses bei Forderungen, 
denen komplexe Sachverhalte zu
grunde liegen und/oder überdies 
noch schlecht dokumentiert sind, an
ders darstellen. 

Unterlassungsanspruch und 
Überleitungsvorschrift

Auch im Hinblick auf nunmehr 
teilweise vorgesehene Hereinnahme 
von Verstö ßen gegen bestimmte 
 Regelungen in das Unterlassungs
klagengesetz sollten die Vorschriften 
zur Vermeidung unnötiger Unterlas
sungsprozesse mög lichst rasch umge
setzt werden. Im Übrigen bleibt abzu
warten, ob es sich bei § 308 Nr. 1 a 

BGB um eine Marktverhaltensrege
lung im Sinne von § 4 Nr. 11 UWG 
handelt. Dagegen spricht: Die Ände
rung von § 1 a UKlaG7) äußert sich 
hierzu nicht; folglich darf von einer 
bewussten Nichtregelung ausgegan
gen werden. 

Die neuen Vorschriften sind nur 
auf ein Schuldverhältnis anzuwenden, 
das nach dem 28. Juli 2014 eingegan
gen wurde (Art. 29 EGBGB, § 34  
Satz 1). Abwei chend von Satz 1 sind 
dort die vorgenannten Vorschriften 
auch auf ein vorher entstandenes 
Dauerschuldverhältnis anzuwenden, 
soweit die Gegenleistung nach dem 
30. Juli 2016 erbracht wird (Art. 229, 
§ 34 Satz 2 EGBGB). 

Als Faustformel kann daher zu
nächst gelten: die Regelungen gelten 
für neue Schuldverhältnisse. Wird al
lerdings die Gegenleistung nach dem 
30. Juli 2016 erbracht, sind ebenfalls 
die neuen Regelungen unabhängig 
vom Zeitpunkt des Entstehens des 
Schuldverhältnisses anwendbar. So
weit Letzteres zutrifft (etwa bei aus
stehenden Finanzierungsleistungen), 
sollten jedenfalls vorsorglich (soweit 
geschäftspolitisch möglich) entspre
chende Nachtragsvereinbarungen ge
schlossen beziehungsweise zumindest 
angeboten werden. 

Anpassung der  
Vertragsmuster

Trotz teils für die Finanzierungs
praxis überaus vorteilhafter Regelun
gen ver bleibt es bei zum Teil für die 
Praxis misslichen Unklarheiten. Diese 
werden sich gewiss in den nächsten 
Jahren klären, aber – wie üblich – 
nicht von heute auf morgen. Auch 
wenn der konkrete Änderungsauf
wand für Finanzierer über schaubar 
sein sollte, empfiehlt sich grundsätz
lich eine Überprüfung und – soweit 
erforder lich – Anpassung der Ver
tragsmuster. 

7) Gesetz über Unterlassungsklagen bei Verbrau
cherrechts und anderen Verstößen (UKlaG).

Finanzierung
Leasing

Factoring

FLF6_239_242_Krüger.indd   242 27.10.2014   09:06:54




